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Chef-Info
Das Wichtigste im Überblick Ausgabe 4/2004

•  Wird die PKW-Luxusgrenze von 34.000 € aufgeweicht?
Nach einer Entscheidung des UFS Salzburg ist die seit 1989 unveränderte Luxusgrenze für PKWs und
Kombis (34.000 €) nach dem Verbraucherpreis-Index (VPI) zu valorisieren. Die Finanzverwaltung will
diese Entscheidung aber nicht anerkennen und hat eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) eingebracht. Es empfiehlt sich trotzdem, in offenen Verfahren auf die Anwendung einer valori-
sierten Luxusgrenze zu bestehen.

•  EuGH-Urteil „Seeling“: Doch keine Vorsteuerrefundierung für die Privatvilla?
Durch das erwähnte EuGH-Urteil kann – wie bereits berichtet – nach Ansicht vieler Steuerexperten bei
Errichtung und Erwerb von überwiegend privat genutzten Gebäuden (zB einer Privatvilla) der volle
Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, wenn wenigstens ein geringer Teil des Gebäudes unterneh-
merisch (zB als Arbeitszimmer oder für Vermietungszwecke) genutzt wird. Die Finanzverwaltung will aber
in diesen Fällen weder für die privat genutzten Gebäudeinvestitionen vor dem 1.1. 2004 noch für solche
nach dem 30.4.2004 den Vorsteuerabzug zulassen. In einem Erlass stellt das BMF klar, dass es für den
privat genutzten Teil nur dann einen (zeitanteiligen) Vorsteuerabzug gibt, wenn das Gebäude im Zeit-
raum 1.1. – 30.4.2004 errichtet und in Nutzung genommen wurde. In diesem Fall ist allerdings für die
Privatnutzung bis 30.4.2004 auch ein Eigenverbrauch zu versteuern und infolge einer Änderung des Um-
satzsteuergesetzes in den folgenden 9 Jahren der Vorsteuerabzug wieder anteilig zurückzuzahlen.

•  Weitere umsatzsteuerliche Änderungen
� Das BMF hat die mit Erlass vom Mai 2004 verkündete Erweiterung der Umsatzsteuerpflicht von

ärztlichen Gutachten am 14.7.2004 aufgrund von Interventionen der Ärztekammer wieder aufge-
hoben, sodass diesbezüglich vorläufig keine Änderung eingetreten ist.

� In Rechnungen über Dauerleistungen (Vermietung, Lizenzvergabe) ist der Leistungszeitraum,
über den sich die sonstige Leistung erstreckt, anzugeben, andernfalls beim Leistungsempfänger
der Vorsteuerabzug gefährdet ist. Angaben wie „Gilt bis auf Widerruf“ oder „Gilt bis auf weiteres“
werden nach Ansicht des BMF dieser Anforderung nicht gerecht.

•  Anspruch auf Elternteilzeit
Ab 1. 7. 2004 haben Dienstnehmer mit Kindern, die in einem Betrieb mit durchschnittlich mehr als
20 Arbeitnehmern arbeiten, einen Rechtsanspruch auf Herabsetzung der Arbeitszeit (Elternteilzeit).

•  Aktienrecht light – Die Einpersonen-AG
Im Zuge der Schaffung einer Europäischen Aktiengesellschaft wurde auch das österr Aktienrecht verein-
facht. So ist mit 8.10.2004 die Einpersonen-Gründung auch bei der AG zulässig, allerdings ist der Allein-
Aktionär im Firmenbuch einzutragen.

•  Die europäischen Tendenzen zur „GmbH light“
Zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes haben einige EU-Staaten in den letzten Jahren
Vereinfachungen im Gesellschaftsrecht (vor allem bei den GmbH-ähnlichen Rechtsformen) vorge-
nommen. So ist zB in Frankreich für die Gründung einer SARL (französische GmbH) nur mehr ein Min-
destkapital von 1 € erforderlich. In Österreich sind derzeit keine Liberalisierungsschritte geplant.

•  Die Neuorganisation der Finanzverwaltung
Die bereits seit 1.1.2003 laufende Organisationsreform der Finanzverwaltung soll bis 2005 abgeschlos-
sen werden. Die Finanzlandesdirektionen wurden mit 1.5.2004 aufgelöst.

•  Wichtige Termine
� 30.9.2004: Frist für Anträge auf Herabsetzung der Steuer-Vorauszahlungen 2004.
� 30.9.2004: Einreichung des Jahresabschlusse 2003 beim Firmenbuch (für Regelbilanzstichtag).
� 1.10.2004: Beginn der Anspruchsverzinsung für Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-

Nachzahlungen 2003.
� 31.10.2004: Fristende für Anträge auf Ausstellung eines Freibetragsbescheides für 2004.
� 31.12.2004: Nur mehr heuer gibt es die 10%-ige Investitionszuwachsprämie!
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Klienten-Info
Ausgabe 4/2004
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1 Wird die PKW-Luxusgrenze von 34.000 €
aufgeweicht?

Nach den geltenden Einkommensteuer-
Richtlinien werden die Anschaffungskosten ei-
nes PKWs oder Kombis nur bis zur „Luxus-
grenze“ von 34.000 € steuerlich anerkannt.
Dieser Betrag (vor der Euro-Umstellung:
467.000 ATS) gilt bereits seit 1989 und wurde
von der Finanz seit damals nicht valorisiert.
Nunmehr hat der Unabhängige Finanzsenat
(UFS) Salzburg in einer vielbeachteten Ent-
scheidung festgestellt, dass die Luxusgrenze
nach dem Verbraucherpreisindex (VPI) zu
valorisieren ist. Im konkreten Fall wurden daher
im Jahr 1999 Anschaffungskosten bis zu
520.000 ATS (rd 37.800 €) steuerlich anerkannt.
Rechnet man die 34.000 € mit dem VPI ab 1989
hoch, würde sich für 2003 eine valorisierte Lu-
xusgrenze von rd 42.300 € ergeben. Die Fi-
nanzverwaltung wird laut Angaben aus dem
BMF die Valorisierung vorläufig nicht anerken-
nen und hat gegen die UFS-Entscheidung be-
reits eine Amtsbeschwerde beim Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH) eingelegt. Aufgrund der
bisherigen Judikatur des VwGH ist allerdings zu
befürchten, dass dieser von der Idee einer Valo-
risierung ebenfalls nicht begeistert sein wird.

Wermutstropfen der Valorisierung: Die Luxus-
grenze von 34.000 € ist auch die Obergrenze für
die Berechnung des lohnsteuerlichen Sachbe-
zugswertes für die Privatnutzung eines
Dienstautos. Der monatliche Sachbezugswert
beträgt nämlich 1,5% der Anschaffungskosten
des Dienstautos, maximal 1,5% von 34.000 €,

das sind 510 € (wenn nachgewiesen wird, dass
weniger als 6.000 Privat-Kilometer pro Jahr ge-
fahren werden, ist nur der halbe Sachbezug
anzusetzen). Im Falle einer Valorisierung wird
bei teureren Dienstautos daher auch der
Sachbezug teurer.

Im übrigen hat der VwGH erst kürzlich bestätigt,
dass bei Gebrauchtfahrzeugen für die Ermitt-
lung der steuerlichen Luxuskomponente vom
Neuwagenpreis auszugehen ist. Nach den
Einkommensteuer-Richtlinien kann allerdings
bei der Anschaffung eines mehr als 5 Jahre
alten Gebrauchtfahrzeuges für die Berechnung
der Luxustangente auf die tatsächlichen An-
schaffungskosten des Gebrauchtfahrzeugs ab-
gestellt werden. Ein 500er-Mercedes der S-
Klasse ist daher nach derzeitiger Rechtslage
dann steuerlich voll absetzbar, wenn er mehr als
5 Jahre alt ist und als Gebrauchtwagen weniger
als 34.000 € (allenfalls valorisiert?) kostet.

2 Aktuelles zur Umsatzsteuer

2.1 EuGH-Urteil „Seeling“: Doch keine
Vorsteuerrefundierung für die Privat-
villa?

Durch das Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes (EuGH) vom 8.5.2003 (C-269/00, Rechtssa-
che „Seeling“) kann – wie bereits berichtet –
nach Ansicht vieler Steuerexperten bei Errich-
tung und Erwerb von überwiegend privat ge-
nutzten Gebäuden (zB einer Privatvilla) der
volle Vorsteuerabzug geltend gemacht wer-
den, wenn wenigstens ein geringer Teil des
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Gebäudes unternehmerisch (zB als Arbeitszim-
mer oder für Vermietungszwecke) genutzt wird.
Durch eine Ende März 2004 im Parlament be-
schlossene Novelle des Umsatzsteuergesetzes
soll die Vorsteuervergütung für die privat
genutzten Gebäudeteile ab Mai 2004 aller-
dings wieder ausgeschlossen werden. Ge-
setzestechnisch geschieht dies dadurch, dass
die Privatnutzung (Eigenverbrauch) von Gebäu-
den ab 1.5.2004 aus der Umsatzsteuerpflicht
herausgenommen (also als „nicht steuerbar“
behandelt) wird, wodurch nach Meinung der
Finanz für die privat genutzten Liegenschafts-
teile auch kein Vorsteuerabzug mehr zusteht.

Seit Ende Juni 2004 liegt nunmehr ein umfang-
reicher Erlass vor, der einerseits die neue
Rechtslage erläutert und andererseits auch die
Meinung des BMF zur Vergangenheit darlegt.
Vereinfacht dargestellt ergeben sich daraus
folgende Konsequenzen:
•  Für Gebäudeinvestitionen vor dem

1.1.2004 ist die EuGH-Entscheidung – von
Ausnahmefällen (Privatnutzung unter 20%)
abgesehen – lt Erlass nicht anwendbar; für
die privat genutzten Liegenschaftsteile steht
daher nach Meinung der Finanz kein Vor-
steuerabzug zu. Wer im Vertrauen auf die
Seeling-Entscheidung gehofft hat, sich auch
für den privaten Teil seines zB im Jahr 2003
neu errichteten Wohnhauses die Vorsteuern
vom Finanzamt zurückholen zu können,
muss sich auf ein langwieriges Berufungs-
verfahren (wahrscheinlich bis zum VwGH)
einstellen, dessen Chancen von Experten
allerdings als nicht unrealistisch eingeschätzt
werden.

•  Für Gebäude, die im Zeitraum 1.1. –
30.4.2004 errichtet und in Nutzung ge-
nommen worden sind, wird zunächst der
volle Vorsteuerabzug (auch hinsichtlich der
privat genutzten Teile) anerkannt; gleichzeitig
muss für die Privatnutzung aber ein Ei-
genverbrauch versteuert werden. Durch die
ab 1.5.2004 wirksame Gesetzesänderung
(siehe oben) muss allerdings der Vorsteuer-
abzug in der Folge anteilig korrigiert werden.
Vom verbleibenden Vorsteuerabzug ist ab
2005 für 9 Jahre hindurch jeweils 1/10 an
das Finanzamt zurückzuzahlen.

Beispiel:

Ein Rechtsanwalt errichtete im Februar
2004 ein Haus, das er ab 1.3.2004 zu
50% als Kanzlei und zu 50% als Privat-
wohnung nutzt. Die Liegenschaft ist um-
satzsteuerlich zur Gänze dem unter-
nehmerischen Bereich zugeordnet. Die
Vorsteuern betrugen insgesamt 240.000
€. Der Rechtsanwalt machte zunächst
den Vorsteuerabzug zu 100% geltend.

Im Jahre 2004 wird der privat genutzte
Teil 2 Monate (März und April) für einen
steuerpflichtigen (Rechtslage 1.1. –
30.4.2004) und 8 Monate (Mai bis De-
zember 2004) für einen nicht steuerba-
ren Eigenverbrauch (neue Rechtslage
ab 1.5.2004) verwendet. Laut Erlass
steht der Vorsteuerabzug im Jahr 2004
hinsichtlich des privat genutzten Teiles
(betrifft die Hälfte der Vorsteuern, somit
120.000 €) nur im Ausmaß von 2/10
(Nutzung 10 Monate, davon 2 Monate –
nämlich März und April 2004 – gemäß
der zwischen 1.1. und 1.5.2004 gelten-
den Rechtslage umsatzsteuerpflichtig)
von 120.000 €, das sind 24.000 €, zu.
Gleichzeitig ist für die Privatnutzung in
den Monaten März und April 2004 ein
Eigenverbrauch (Steuersatz 20%) zu
versteuern. In den folgenden Jahren (ab
2005 bis 2013) ist jährlich 1/10 der Vor-
steuern, das sind jährlich 2.400 € (1/10
von 24.000 €), an das Finanzamt zurück
zu zahlen (Vorsteuerkorrektur gemäß §
12 Abs 10 UStG).

•  Bei Gebäudeerrichtung ab 1.5.2004 steht
für den privat genutzten Teil nach Meinung
der Finanz grundsätzlich kein Vorsteuerab-
zug mehr zu.

Abgesehen von verschiedenen Detailproblemen
ist nach Ansicht zahlreicher Experten fraglich,
ob die neue – ab 1.5.2004 geltende – Rechts-
lage sowie die Interpretation der alten Rechtsla-
ge durch den Fiskus wirklich dem EU-Recht
entspricht. Wenn entsprechend hohe Vorsteu-
erbeträge auf dem Spiel stehen, wird es sich
daher lohnen, ein Berufungsverfahren bis zum
Verwaltungsgerichtshof durchzukämpfen.

Wer sich – mit oder ohne Berufungsverfahren –
die Vorsteuern für die privat genutzten Liegen-
schaftsteile vom Fiskus zurückholt, wird mögli-
cherweise mit einem anderen Steuerproblem
konfrontiert: Nach (ebenfalls umstrittener) Mei-
nung der Finanz ist der Vorteil aus diesem
Vorsteuerabzug einkommensteuerpflichtig!
Sollte diese Rechtsansicht halten, so müsste
von den lukrierten Vorsteuern wieder bis zu 50%
als Einkommensteuer an das Finanzamt abge-
führt werden (wobei allerdings im Gegenzug die
an das Finanzamt für die Privatnutzung zu be-
zahlende Umsatzsteuer von der Einkommen-
steuer abgesetzt werden kann).
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2.2 Vorläufig keine Änderung bei der um-
satzsteuerlichen Behandlung ärztlicher
Gutachten!

Mit Erlass vom Mai 2004 hat das BMF als Folge
von Urteilen des EuGH die Umsatzsteuerrichtli-
nien dahingehend geändert, dass die Erstellung
von ärztlichen Gutachten, wenn diese nicht in
der medizinischen Betreuung von Personen
durch das Diagnostizieren und Behandeln einer
Krankheit oder einer anderen Gesundheitsstö-
rung bestehen, von der Umsatzsteuerbefreiung
für Ärzte ausgenommen ist. Am 14.7.2004 wur-
de dieser Erlass aufgrund von Interventionen
der Ärztekammer wieder aufgehoben und die
ursprüngliche Rechtslage wieder hergestellt,
sodass hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht
für ärztliche Gutachten vorläufig keine Ände-
rung eingetreten ist. Laut Auskunft des BMF
soll die Rechtslage bis Jahresende im Hinblick
auf die erwähnte EuGH-Rechtsprechung aber
nochmals überprüft werden, sodass bei den
ärztlichen Gutachten ab 1.1.2005 mit einer neu-
erlichen Änderung gerechnet werden muss.

2.3 Vorsicht bei der Rechnungslegung bei
Dauerleistungen (zB Vermietung)!

In Rechnungen über Dauerleistungen (Vermie-
tung, Lizenzvergabe) ist der Leistungszeit-
raum, über den sich die sonstige Leistung er-
streckt, anzugeben, andernfalls beim Leistungs-
empfänger der Vorsteuerabzug gefährdet ist.
Angaben wie „Gilt bis auf Widerruf“ oder „Gilt bis
auf weiteres“ werden nach Ansicht des BMF
dieser Anforderung nicht gerecht. Als Angabe
des Leistungszeitraumes wird zB folgende For-
mulierung genügen: „Der Mietzins für das Ka-
lenderjahr 2004 beträgt monatlich 1.000 €
zuzüglich 100 € Umsatzsteuer“, allenfalls mit
dem Hinweis, dass die Rechnung innerhalb des
angeführten Zeitraumes nur solange Geltung
hat, als sie nicht durch eine geänderte Vor-
schreibung (die auf die geänderte Rechnung
Bezug nehmen müsste) ersetzt wird.

2.4 Umsatzsteuerpflicht für Werbege-
schenke

Schenken macht Freude – aber seit heuer nicht
mehr bei der Umsatzsteuer! Denn seit 1.1.2004
unterliegen Werbegeschenke (ausgenommen
Geschenke mit geringem Wert und Warenmu-
ster), für welche der Unternehmer zunächst den
Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, beim
schenkenden Unternehmer als Eigenver-
brauch der Umsatzsteuer. Angesichts der be-
vorstehenden Weihnachtszeit soll diese Rege-
lung nochmals in Erinnerung gerufen werden.

Nicht umsatzsteuerpflichtige Geschenke von
geringem Wert liegen vor, wenn die Kosten der
einem Empfänger pro Jahr zugewendeten Ge-
genstände insgesamt 40 € (ohne USt) nicht
übersteigen. Aufwendungen bzw Ausgaben für
geringwertige Werbeträger (zB Kugelschreiber,
Feuerzeuge, Kalender usw) können hierbei ver-
nachlässigt werden und sind auch nicht in die 40
€-Grenze miteinzubeziehen. Nicht steuerpflichtig
ist auch die unentgeltliche Abgabe von Ver-
kaufskatalogen, Dekorations- und Werbemateri-
al udgl.

Keine Umsatzsteuerpflicht besteht auch in
jenen Fällen, in denen Gegenstände nur
scheinbar unentgeltlich abgegeben werden,
wie etwa
•  beim Naturalrabatt, wenn zB 11 Stück einer

Ware geliefert aber nur 10 verrechnet wer-
den;

•  bei der kostenlosen Abgabe von Bierdek-
keln, Aschenbechern und Gläsern einer
Brauerei an einen Gastwirt im Rahmen ei-
ner Getränkelieferung oder bei der kosten-
losen Abgabe von Fußmatten, Pflegemitteln
usw eines Fahrzeughändlers an den Käufer
eines Neuwagens;

•  das Gratis-Handy eines Mobilfunk-
Anbieters bei Abschluss eines Netzbenut-
zungsvertrages;

•  Sachprämien von Zeitungs- und Zeit-
schriftenverlagen an die Neuabonnenten
bei Abschluss des Abonnements.

3 Ausländische Kapitalerträge – Auswir-
kungen des EuGH-Urteils „Lenz“

Immer öfter greifen Entscheidungen des EuGH
in das österreichische Steuerrecht ein. Jüngstes
Beispiel ist die EuGH-Entscheidung vom
30.7.2004 (C-315/02, Rechtssache „Lenz“) zur
Besteuerung ausländischer Kapitalerträge.
Erwartungsgemäß bestätigte der EuGH in die-
sem Urteil, dass die bis 31.3.2003 geltende
Vollbesteuerung ausländischer Kapitalerträge
(Zinsen, Dividenden und Investmentfondserträ-
ge) mit bis zu 50% Einkommensteuer eine EU-
widrige Diskriminierung darstellt, da ver-
gleichbare inländische Kapitalerträge nur dem
25%igen KESt-Abzug bzw dem halben Ein-
kommensteuersatz unterliegen.

Da ausländische Kapitalerträge aufgrund einer
Gesetzesänderung ab April 2003 ebenfalls nur
mehr mit 25% besteuert werden, ist die Ent-
scheidung nur noch für die vor dem 1.4.2003
zugeflossenen Kapitalerträge von Bedeutung.
Diese dürfen nunmehr ebenfalls nur mit 25%
besteuert werden (wobei bei niedrigen Einkünf-
ten mit Steuersätzen unter 25% auch eine Tarif-
besteuerung beantragt werden kann).
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Nach einer BMF-Information vom 30.7.2004 wird
die Lenz-Entscheidung des EuGH von der Fi-
nanzverwaltung nicht nur auf Kapitalerträge aus
EU-Staaten, sondern in Übereinstimmung mit
der ab 1.4.2003 geltenden neuen Rechtslage
auch auf Kapitalerträge aus Drittstaaten ange-
wendet. Somit kommen alle ausländischen
Kapitalerträge ab EU-Beitritt 1995 durch das
Lenz-Urteil in den Genuss der begünstigten
Besteuerung (25% Fixsteuersatz oder über
Antrag Tarifbesteuerung nach § 97 Abs 4 EStG
mit Halbsatz für Dividendeneinkünfte).

Die durch das EuGH-Urteil geschaffene neue
Rechtslage ist in allen offenen Fällen anzuwen-
den. Bei rechtskräftigen Veranlagungen kann
innerhalb der Verjährungsfrist eine Beschei-
daufhebung beantragt werden, der bei über
Bagatellefälle hinausgehenden Beträgen laut
BMF stattgegeben werden sollte.

4 Anspruch auf Elternteilzeit

Ab 1. 7. 2004 haben Dienstnehmer, deren Kin-
der nach dem 30.6.2004 geboren werden (unter
bestimmten Umständen auch für davor liegende
Geburten), die in einem Betrieb mit durch-
schnittlich mehr als 20 Arbeitnehmern arbeiten
und deren Beschäftigungsverhältnis bereits
mindestens 3 Jahre gedauert hat, einen Rechts-
anspruch auf Reduktion der Arbeitszeit. Diese
Elternteilzeit kann frühestens mit dem Ende der
Schutzfrist beginnen und dauert  bis zum
7. Geburtstag. Beginn, Dauer, Ausmaß und
Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem
Arbeitgeber zu vereinbaren. Nach dem Ende der
Elternteilzeit besteht das Recht auf Rückkehr
zur bisherigen Arbeitszeit.

5 Aktuelle Entwicklungen im Gesell-
schaftsrecht

5.1 Aktienrecht light – Die Einpersonen-AG

Der österreichische Gesetzgeber hat sich im
Zuge der Umsetzung der EU-Verordnung über
die Europäische Aktiengesellschaft auch Ge-
danken über die Vereinfachung des nationalen
Aktienrechts gemacht. Das für die Praxis we-
sentlichste Ergebnis war die künftige Zulassung
der Einpersonen-Gründung auch bei der AG
(die Einpersonengründung bei der GmbH ist
bekanntlich bereits seit 1996 möglich). Die Neu-
regelung tritt mit 8.10.2004 in Kraft. Das Gesetz
sieht aber vor, dass bei einer Einpersonen-AG
der Aktionär im Firmenbuch eingetragen wird
(wie der Gesellschafter einer GmbH). Künftig
muss der Alleinaktionär auch dann im Firmen-
buch eingetragen werden, wenn keine Einper-

sonengründung vorliegt, sondern alle Aktien
später in einer Hand vereinigt werden.

5.2 Europäische Tendenzen zur „GmbH
light“

Bei einem Blick in das Amtsblatt der Wiener
Zeitung kann mit Verwunderung festgestellt
werden, dass in Österreich nahezu täglich neue
Zweigniederlassungen oder Sitzverlegungen
britischer Private Limited Companys proto-
kolliert werden, für die das britische Recht kein
Mindest-Stammkapital vorsieht. Dies ermöglicht
die jüngste Judikatur des EuGH zur Niederlas-
sungsfreiheit. Als weitere Folge dieser Judikatur
mehren sich in ganz Europa die Tendenzen zur
Verbesserung der Attraktivität des GmbH-
Rechts in den nationalen Gesetzgebungen. Vor-
erst ist Österreich von dieser Tendenz noch
nicht erfasst, obwohl sich auch Österreich dem
verstärkten Wettbewerb der Rechtsordnungen
stellen muss, um den Wirtschaftsstandort mög-
lichst attraktiv zu erhalten. Derzeit sind folgende
Liberalisierungsmaßnahmen in den europäi-
schen Gesellschaftsrechts-Ordnungen be-
kannt:
•  In Frankreich wurden bereits mit 6.8.2003

die Mindestkapitalvorschriften für die SARL
(französische GmbH) liberalisiert. Waren
davor 7.500 € erforderlich, genügt jetzt nur
mehr 1 €.

•  In Spanien wurde ebenfalls bereits im Jahr
2003 die so genannte „Blitz-GmbH“
(SLNE) eingeführt. Die Gründer haben An-
spruch auf Eintragung der GmbH im Fir-
menbuch binnen 24 Stunden nach ihrer Er-
richtung. Das Mindestgesellschaftskapital
beträgt aber immer noch 3.012 €.

•  In den Niederlanden wird derzeit an einer
Reform der GmbH (BV) gearbeitet. Insbe-
sondere wird überlegt, das Mindestkapital
ähnlich wie in Frankreich abzuschaffen.
Gesucht werden aber noch Alternativen für
den Gläubigerschutz.

6 Die Neuorganisation der Finanzverwal-
tung

Die Finanzverwaltung befindet sich seit dem
1.1.2003 in einem grundlegenden Umstrukturie-
rungsprozess. Ausgehend von einer Beratungs-
studie aus dem Jahr 2001 hat sich das BMF
eine Organisationsreform verpasst, die die
Schaffung einer serviceorientierten, kostengün-
stigen, effizienten und flexiblen Organisation
zum Ziel hat. Die für die Praxis wichtigsten Ver-
änderungen sind folgende:
•  Schon mit 1.1.2003 wurde das Rechtsmit-

telverfahren umfassend neu strukturiert und
aus den Finanzlandesdirektionen heraus-
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gelöst und an den neu geschaffenen Un-
abhängigen Finanzsenat (UFS – siehe
auch Punkt 1.) übertragen.

•  Mit 1.1.2004 wurde die Zollsektion (Sekti-
on V) mit der Steuersektion (Sektion IV) im
BMF zur neuen Steuer- und Zollsektion
(Sektion IV) fusioniert.

•  Ebenfalls mit 1.1.2004 trat die Wirtschafts-
raum-Finanzämter-Verordnung in Kraft.
Die für den Bürger augenscheinlichste Ver-
änderung betrifft dabei die Zusammenfas-
sung der bis dahin 80 bundesweiten Fi-
nanzämter zu 43 Wirtschaftsraum-
Finanzämtern. Die äußere Straffung der
Organisation war von tief greifenden Ver-
änderungen der finanzamtsinternen Struk-
turen, Abläufe und Unternehmenskulturen
begleitet. In 11 Pilotfinanzämtern wird seit
1.2.2004 in den neuen Strukturen und mit
neuen Abläufen gearbeitet. Derzeit wird am
„Umbau“ der restlichen 32 Wirtschafts-
raum-Finanzämter gearbeitet. Die Umstel-
lung soll im Jahr 2005 abgeschlossen sein.

•  Von den innerorganisatorischen Verän-
derungen in den Finanzämter seien nur
einige für den Bürger und Berater wichtige
Punkte herausgegriffen:
� An jedem Standort eines Finanzamtes

wird durch die Zusammenlegung der
Einlaufstelle mit der Veranlagungsleit-
stelle ein so genanntes „Infocenter“ er-
richtet.

� Jedem Finanzamtsvorstand kann im
Hinblick auf die erhöhte Gesamtverant-
wortung ein Fachvorstand zur Unter-
stützung in der fachlichen Leitung des
Finanzamts zur Seite gestellt werden.
Bisher wurde in allen Fällen der bereits
umstrukturierten Ämter von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht.

� Die Finanzämter erhalten mehr Auto-
nomie bzw Kompetenzen der Finanz-
landesdirektionen übertragen. Nun-
mehr obliegt die organisatorische, per-
sonelle, wirtschaftliche und finanzielle
Leitung des Finanzamts nicht mehr der
FLD, sondern direkt dem Finanzamts-
vorstand. Der Steuer- und Zollkoordi-
nation obliegt aber die regionale Koor-
dination und Unterstützung in diesen
Angelegenheiten.

� Künftig gibt es nur mehr 4 Produkti-
onsabteilungen im Finanzamt statt bis-
her 7. Als Beispiel sei die Zusammenle-
gung der Betriebsprüfungs- und Veran-
lagungsabteilungen angeführt. Die
Gruppenleiter der Betriebsprüfung
werden von so genannten Teamleitern
abgelöst, die für ein Team von Veranla-
gungsreferenten und Betriebsprüfern
zuständig sind. Weiters werden Finanz-

kasse und Einbringung zu einer Pro-
duktionsabteilung zusammen gelegt.

•  Mit 1.5.2004 wurden die 7 Finanzlandes-
direktionen aufgelöst. An deren Stelle
wurden 5 Steuer- und Zollkoordinationen
geschaffen, die durch Regionalmanager
geleitet werden. Jedem Regionalmanager
ist die Verantwortung für die Steuerung der
Leistungen und Ressourcen von 10 – 15
Finanzämtern, Zollämtern und Großbe-
triebsprüfungen zugeteilt.

•  Der neue bundesweite Fachbereich, der
für die fachliche Koordinierung und Unter-
stützung der Wirtschaftsraum-Finanzämter
zuständig ist, ist organisatorisch der Steu-
er- und Zollkoordination zugeteilt, fachlich
aber dem BMF direkt unterstellt.

•  Im Zuge der Auflösung der Finanzlandesdi-
rektionen wurden viele Agenden auf ein-
zelne Finanzämter übertragen. So ist seit
1.5.2004 das Finanzamt Wien 23 für das
gesamte Bundesgebiet für die Genehmi-
gung spendenbegünstigter Vereine etc (§ 4
Abs 4 Z 5 EStG) zuständig.

•  Ebenfalls mit 1.5.2004 wurden 62 Zolläm-
ter zu 15 Organisationseinheiten zu-
sammen geführt.

7 Steuersplitter

7.1 Eigenkapitalzuwachsverzinsung
Der Zinssatz für die (letztmalige) Verzinsung des
Eigenkapitalzuwachses für Kapitalgesell-
schaften für alle Wirtschaftsjahre, die im Jahr
2004 beginnen, beträgt 4,23 % (2003: 4,9 %)

8 Wichtige Termine

30.9.2004:
� Bis zu diesem Stichtag können Anträge auf

Herabsetzung der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer-Vorauszahlungen einge-
bracht werden.  Bei Einzelunternehmen und
Personengesellschafter sollte insbesondere
geprüft werden, ob die begünstigte Besteue-
rung für nicht entnommene Gewinne nicht zu
einer deutlich reduzierten Einkommensteuer-
belastung für 2004 führen wird.

� Bis neun Monate nach dem Bilanzstichtag ist
beim zuständigen Firmenbuch der Jahres-
abschluss einzureichen, dh für den Regel-
bilanzstichtag 31.12.2003 somit bis Ende
September 2004.

1.10.2004:
Der Verzinsungszeitraum für Einkommens- und
Körperschaftsteuernachzahlungen 2003 beginnt
ab Oktober zu laufen. Die Anspruchszinsen in
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Höhe von derzeit 3,47 % können durch Ent-
richtung einer freiwilligen Anzahlung bis zum
30.9.2004 vermieden werden. Anspruchszinsen
unter 50 € werden nicht vorgeschrieben (Freig-
renze).

31.10.2004:
Anträge auf Ausstellung eines Freibetragsbe-
scheides für 2004 können noch bis Ende Okto-
ber gestellt werden, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass in 2004 zusätzliche Werbungskosten
von mindestens 900 € oder Aufwendungen zu
Beseitigung von Katastrophenschäden anfallen
werden.

31.12.2004:
Nur noch für Investitionen bis 31.12.2004 (aus-
genommen Gebäude sowie PKWs und Kombis)
kann die 10%ige Investitionszuwachsprämie
geltend gemacht werden kann. Voraussetzung
ist, dass die Investitionen des Jahres 2004 über
dem Investitions-Durchschnitt der letzten 3 Jah-
re liegen. Geplante Investitionen sollten daher
noch rechtzeitig durchgeführt bzw vorgezogen
werden.


